Das Krankenkassensystem der Schweiz kurz erklärt

Versicherungsobligatorium

Jede in der Schweiz wohnhafte Person untersteht dem Versicherungsobligatorium. Jede Person, die sich in der Schweiz aufhält, muss sich somit innerhalb von drei Monaten versichern. Dabei kann der Versicherte den Krankenversicherer frei wählen. Dieser muss ihn unabhängig von seinem Alter und seinem Gesundheitszustand akzeptieren, ohne Vorbehalte oder Karenzfristen.

Versicherte Risiken und Leistungen

Die soziale Krankenversicherung (Grundversicherung) gewährt Leistungen bei: 

· Krankheit: Darunter wird die Beeinträchtigung der physischen oder geistigen Gesundheit verstanden, die nicht auf einen Unfall zurückzuführen ist und die eine Untersuchung oder eine medizinische Behandlung verlangt oder eine Arbeitsunfähigkeit herbeiführt.
· Mutterschaft: Dazu gehören die Schwangerschaftskontrolle und die Entbindung, wie auch die anschliessende Erholungszeit für die Mutter.

· Unfall: (wenn nicht eine Unfallversicherung die Kosten trägt): Unter diesen Begriff fällt die plötzliche und ungewollt verursachte Schädigung, die dem Körper durch ein aussergewöhnliches, äusseres Ereignis zugefügt wird, das die physische oder mentale Gesundheit beeinträchtigt.

Besondere Versicherungsmodelle

Die Versicherten können – je nach Krankenkasse – besondere Versicherungsmodelle wählen und kommen dadurch in den Genuss von Prämienreduktionen. Hierzu zählen:

· Wählbare Franchise: Die Franchise bezeichnet die Kostenbeteiligung des Versicherten. Wird eine Franchise von 300 CHF vereinbart, so hat der Versicherte die ersten 300 CHF im Jahr selbst zu tragen. Erst danach übernimmt der Krankenversicherer alle weiteren Kosten. Vorteil: Umso höher die Franchise vereinbart wird, umso kleiner wird die monatliche Prämie.
· Eingeschränkte Wahl der Leistungserbringer (z. B. HMO): Der Versicherte hat die freie Wahl, sich ausschliesslich von einem ärztlichen Kollektiv, genannt HMO (Health maintenance organization), behandeln zu lassen oder obligatorisch zuerst einen Hausarzt zu konsultieren, der entscheidet, ob man sich an einen Spezialisten wenden soll oder nicht. Dieses Modell hat eine Senkung der Prämie zur Folge, der Versicherte verzichtet auf eine freie Arzt- und Spitalwahl (ausgenommen sind Notfälle).

· Bonusversicherung: Mit jedem Jahr, in dem der Versicherte keine Rückvergütung von Seiten des Versicherers verlangt, erhält er eine zunehmende Prämienreduktion. Die Anfangsprämie ist 10 Prozent höher als die gewöhnliche Prämie, der Rabatt kann aber innerhalb von fünf Jahren bis zu 45 Prozent betragen. Der Schadensfreiheitsrabatt muss für eine Zeit von mindestens 5 Jahren abgeschlossen werden.
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